
 
A n t r a g : 

 
Die Satzung der Stadt Neumünster über 
die Entschädigung der Ratsmitglieder, 
der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten 
und der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 
und Bürger (Entschädigungssatzung) wird 
beschlossen. 
 

 


